Urteil des AG Frankfurt am Main 
vom 15.04.2005, Aktenzeichen 33 C 1726/04 - 13 

LEITSÄTZE:

Solange nicht der Vermieter zweier Wohnblocks mit dazwischen liegender Grünfläche durch Aufstellen eines Verbotsschildes der Gewohnheit entgegenwirkt, dass sich hier regelmäßig Jugendliche des Stadtviertels zum Fußballspielen mit lautstarken Zurufen und Beifalls- bzw. Missfallensbekundungen versammeln, sind Mieter zur Kürzung der Miete um 5% berechtigt.

Der Vermieter eines Siedlungshauses ist nicht verpflichtet, durch Hausordnung und Überwachungsmaßnahmen dafür zu sorgen, dass die Haustür nachts mit dem Schlüssel verschlossen wird; die Ingangsetzung der Schnappfunktion reicht im Allgemeinen aus.

ZUM SACHVERHALT:

Der Mieter einer 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss eines Siedlungshauses im Norden der Stadt Frankfurt am Main minderte über eine Zeitspanne von 2 Jahren seine Miete um unterschiedliche Beträge in einer Spanne von 13 bis 23% (bezogen auf die Nettomiete). Insgesamt ging es um einen Betrag von 816,67 €. Die Vermieterin verlangte in ihrer Klage diesen Betrag von dem Mieter. Der bekl. Mieter hielt sich zur Kürzung der Miete für berechtigt und berief sich auf eine Vielzahl von ihm behaupteten, von der Klägerseite aber bestrittene Mängel. Im Einzelnen: 

Verunreinigung des Balkons des Mieters durch herab fallenden Schmutz von darüber liegenden Wohnungen,

Nicht-Verschließen der Hauseingangstür in der Nacht,

Verunreinigung des Hausflurs (u. a. durch Kaugummis und Graffitis) sowie Lärm in der Mittagszeit sowie in der Nacht durch Besucher und hausfremde Personen,

Lärm durch Jugendliche, die sich täglich vor dem Haus getroffen, Fußball gespielt und sonstigen Lärm gemacht haben sollen,

Verunreinigung des Trockenbodens durch Zigarettenkippen und Streichhölzer,

Verschmutzung wegen nicht regelmäßig durchgeführter Hausreinigung,

Explosion eines Feuerwerkskörpers einige Tage vor Silvester 2003 auf dem Fußweg vor dem Haus.

In der Nähe des fraglichen Hauses ist auch ein Kinderspielplatz vorhanden. Um Lärm von diesem Kinderspielplatz ging es in dem Rechtsstreit aber nicht.

In der Beweisaufnahme wurden 18 Zeugen einvernommen, darunter die übrigen Hausbewohner, eine wegen Lärmbelästigungen zum Mietshaus herbeigerufene Polizistin und der seinerzeitige Haus- und Siedlungsbetreuer. Ferner wurde zur Inaugenscheinnahme ein Ortstermin durchgeführt. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme haben sich die behaupteten Mängel nur zum Teil als erhebliche Gebrauchsbeeinträchtigungen dargestellt. Die Zeugen haben u. a. berichtet, es habe beinahe täglich lautstarkes Fußballspielen durch 20 Halbwüchsige und mehr auf einem begrünten Geländestreifen zwischen zwei Wohnblocks gegeben sowie verbale Auseinandersetzungen mit Mietern, die sich darüber beschwert hätten. Zunächst war das Fußballspielen dort nicht ausdrücklich untersagt, nach dem Aufstellen eines entsprechenden Schildes durch die Kl. habe sich die Situation jedoch deutlich gebessert.

DIE ENTSCHEIDUNG IM WORTLAUT:

Der Bekl. wird verurteilt, an die Kl. 528,16 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 387,61 € seit dem 23.3.2004 sowie aus weiteren 140,55 € seit 3.6.2004 zuzüglich 5,00 € vorgerichtlicher Mahnkosten zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Kl. 1/3 und der Bekl. 2/3 zu tragen. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
(Auf die Darstellung der tatsächlichen Grundlagen des Urteils wird gem. § 313a I S. 1 ZPO verzichtet.)

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die Klage ist teilweise begründet.

Der Bekl. ist verpflichtet, den überwiegenden Teil der Mietrückstände gem. § 3 des zwischen den Parteien geschlossenen Mietvertrages i. V. m. § 535 II BGB auszugleichen. Soweit der Bekl. im Zeitraum von April 2002 bis Mai 2004 die Miete um insgesamt 816,67 € minderte, stand ihm gem. § 536 S. 1 und 2 BGB ein Minderungsrecht lediglich in Höhe von 7,5% der Nettomiete (Grundmiete und Modernisierungszuschlag) für den Zeitraum April 2002 bis Oktober 2003 und in Höhe von 2,5% für den Zeitraum November 2003 bis April 2004 zur Seite. Das steht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zur Überzeugung des Gerichts fest. 

In Höhe von 5% stand dem Bekl. ein Minderungsrecht zu, solange nicht die Kl. lautstarkem Fußballspielen auf der Wiese vor der Liegenschaft in ausreichendem Maße durch das Aufstellen eines Verbotsschildes entgegengewirkt hat. Weitere 2,5% stehen dem Bekl. durch die Belästigungen, die der Bekl. durch herabfallenden Dreck des über ihm wohnenden Mieters auf seinen Balkon zur erdulden hat, zu. Soweit dieser Mieter als Zeuge diese Belästigungen in Abrede gestellt hat, ist dieses pauschale Abstreiten nicht glaubhaft, nachdem der Zeuge S. glaubhaft und detailreich das Gegenteil bekundet hat. 

Soweit der Bekl. bemängelt, dass die Hauseingangstür nachts häufig unverschlossen ist, kann er daraus kein Minderungsrecht herleiten. Der Hinweis in der Hausordnung

„Thema: Sicherheit. Hätten Sie’s wohl gern, wenn wildfremde Menschen nachts im Haus herumschleichen? Nein! Darum sollte die Haupteingangstüre nachts – also von 22 bis 6 Uhr – abgeschlossen sein.“

ist durch die Formulierung „sollte“ und dem gesamten Duktus nach nicht als eine für den Mieter verpflichtende und für den Vermieter zu überwachende Bestimmung anzusehen. Zur Sicherung gegen unbefugten Gebrauch des Hausflurs und zur Verringerung der Einbruchsgefahren in die Wohnungen ist nämlich das Zurverfügungstellen einer Hauseingangstür mit Schnappschloss ausreichend (AG Hamburg, Urt. v. 14.10.1993, Az. 48 C 932/93, Juris-Rechtsprechungsdatenbank, Randnummer 12; weitere Fundstelle: WuM 1994, 676-677). Der gegenteiligen Auffassung des AG Tempelhof-Kreuzberg, wonach der Vermieter dafür Sorge zu tragen hat, dass die Hauseingangstür ab 20 Uhr verschlossen zu halten ist (Urt. v. 22.2.1990, Az. 11 C 198/89, Juris-Rechtsprechungsdatenbank; weitere Fundstelle: MM 1990, 232-233) wird nicht gefolgt. Denn im Ergebnis erhöht eine abgeschlossene Tür die Sicherheit nur scheinbar. Es ist zwar allgemein bekannt, dass eine abgeschlossene Tür besser gegen Einbruch sichert als eine bloß durch Zuschnappen gesicherte Tür. In Wirklichkeit stellt die abgeschlossene Hauseingangstür eine tödliche Gefahr im Brandfall dar, wenn etwa ein Bewohner bei der Flucht seinen Haustürschlüssel wegen der Brandeinwirkungen oder aus anderen Gründen nicht hat.

Soweit sich der Bekl. auf die Explosion eines Feuerwerkskörpers einige Tage vor Silvester 2003 bezieht, ist dieser einmalige Vorfall, wenn auch möglicherweise nach öffentlichem Recht nicht gestattet, kein Umstand, der zur Minderung berechtigen würde. Denn die Gebrauchsfähigkeit der Wohnung wird durch einen solchen Vorfall allenfalls in der Weise beeinträchtigt, dass hierin eine hinzunehmende unerhebliche Minderung der Tauglichkeit der Mietsache gem. § 536 S. 3 BGB zu sehen ist.

Die weiteren angeblichen Belästigungen (verschmutztes Treppenhaus, vermüllter Dachboden, Lärmbeeinträchtigungen) haben sich nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht bestätigt. 

Der Zinsanspruch ergibt sich aus § 286 I S. 1 und II Nr. 1 i. V. m. § 288 I BGB.

Mahnkosten, hierin auch enthalten Portokosten, können gem. § 280 II BGB i. V. m. § 286 I S. 1 und II Nr. 1 als Verzugsschaden ersetzt verlangt werden. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 11, 713 ZPO.

Da die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung hat, noch eine Entscheidung des LG zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist, war die Berufung gem. § 511 II Nr. 2 i. V. m. IV Nr. 1 ZPO nicht zuzulassen.

Schmitt

